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Deklaration und Anmeldung für Aushubanlieferungen 
 
Immer häufiger stösst man bei Aushubarbeiten auf verschmutztes Material. Mit dieser Deklaration bestätigt der Anlieferer 
(Bauherr / Architekt / Bauunternehmer / Transporteur), dass nur unverschmutztes Aushubmaterial im Sinne von Art. 3 
Abs. 7 der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) angeliefert wird. Das ist natürliches Erd-, Sand-, Stein- und Fels-
material, welches keine Fremdstoffe wie Siedlungs-, Grün- oder Bauabfälle (z.B. Holz, Mauerreste) enthält und die Grenzwerte 
gemäss Anhang 3 zur TVA nicht überschreitet. 

Wird während den Aushubarbeiten festgestellt, dass das Aushubmaterial Fremdstoffe enthält, verfärbt ist, nach Fremdstoffen 
riecht, oder bestehen sonstige Anzeichen für Verunreinigungen, so sind die Anlieferungen umgehend zu stoppen und die zu-
ständige Behörde (Umwelt und Energie Kanton Luzern, Tel. 041 228 60 60) sowie die Annahmestelle zu informieren. Wer nicht 
zulässiges Material in der Annahmestelle ablädt oder abladen lässt, haftet vollumfänglich für alle daraus entstehenden 
Kosten, insbesondere für die Kosten der fachgerechten Entsorgung dieses Materials. 

 
 

Vor der Anlieferung auszufüllen und zu bestätigen 

Bezeichnung der Baustelle  __________________________________________________________________  

Strasse / Parzellen-Nr.  __________________________________________________________________  

Ort  _______________________________________  

Zeitraum der Anlieferung von  _____________  bis  ______________  

Anlieferungsmenge (Total) ca.  ______________  m3 

o Materialart  felsig  erdig  schlammig  nass         halbnass                                    
  

− Ist die Fläche oder eine Teilfläche des Aushubes im kantonalen Kataster  
der belasteten Standorte (KbS) eingetragen?                                                                                             Ja    nein 

− Gibt es einen Verdacht auf PFAS- Belastungen gemäss Merkblatt Umwelt Zentralschweiz                                   
«Umgang mit PFAS- belasteten Bauabfällen»?  Ja  nein 

− Stammt der Aushub aus dem Bereich einer ehemaligen Grube, Aufschüttung  
oder Deponie, die etwas anderes als unverschmutzter Aushub enthalten kann?  Ja  nein 

− Stammt der Aushub aus einer Fläche, die früher bereits überbaut war oder als  
Lager- / Abstellplatz usw. diente, d.h. keine unangetastete grüne Wiese mehr ist?  Ja  nein 

− Könnten andere Ursachen, beispielsweise die unmittelbare Nähe zu einem  
Bahntrasse oder einer Autobahn, zu einer Belastung geführt haben?  Ja  nein 

 Verantwortliche/r Bauleiter/in Bauunternehmer / Transporteur 

Name / Firma  _______________________________   _______________________________  

PLZ, Ort  _______________________________   _______________________________  

Telefon  _______________________________   _______________________________  

Verantwortliche Person  _______________________________   _______________________________  

Datum / Unterschrift  _______________________________   _______________________________  
 

Diese Deklaration und Anmeldung sind der Annahmestelle spätestens 5 Tage vor der ersten Anlieferung abzuge-
ben oder zuzustellen (E-Mail: info@kieswerk-eschenbach.ch). Liegt die Deklaration / Anmeldung nicht vor, kann 
die Annahme verweigert werden. Die Deklaration / Anmeldung gilt auch für Kleinmengen. 
 
 

Bestätigung der Annahmestelle  (nach Abschluss der Anlieferung auszufüllen) 

Eingangskontrolle  visuell  Beprobung(en)  Material beanstandet  Material i.O. 

Total angelieferte Menge  _________________  m3 Letzte Lieferung am  _________________  

Annahmestelle, Datum / Unterschrift  _______________________________________________________  
 

 
 

Gemeindekieswerk 

Rothenburgstrasse 24a Tel.  041 448 10 66 
6274 Eschenbach Fax 041 448 10 68 
E-Mail: kieswerk@eschenbach-luzern.ch 
www.eschenbach-luzern.ch 


